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Der ume Schweizerische Republikaner.

Dienstag/ dm i r September lZoi. Sechstes Quartal. Den 28 Fructidor IX.

Hclvetische Tagsatzung.
Fünfte Sitzung/ n. Herbstmonat.

Vice. Präsident: Usteri.
Der Präsident legt der Versammlung folgende an

sie eingelangte Schriften vor:
1. Vorstellung und Bitte der Berggemeinden St.

Croix und Bukt/ im Canton Waadt/ einen besondern

Distrikt bilden zu dürfen.

2. Memorial der MunijipMät und Gemcindskam-

mer von Baden, für die Selbstständigkeit dieses Cantons.

Billschrist der Gemeinde Hagenwyl, Canton

Cchafhausen (Thurgau)/ um dem Canton Appenzellein-
verleibt zu werden.

4. Begehren des Crzschungsraths des Cant. Linth,
daß das Erziehungswesen nicht jedem Canton besonders

überlassen / sondern als allgemeine Angelegenheit vom

Staat aus angeordnet und unterstüzl werde.

In Fortsetzung der Ernennung der zu Vorberathung
der Verfassung niedergesezten Commißion wurden durch
geheimes und absolutes Stimmenwehr weiter in diese

Commißion gewählt: die Bürger Koch, Muret,
Wegmanu, Farina, Salis.Seevis und

K r a u e r.
Ein von den Bürgern Altlandammann Müller und

Al. Reding eingelangtes Schreiben wird verlesen,

worin sie einen- unverweiltcn Entscheid ihrer Angele-

genheit begehren, und erklären, daß sie das Ausbleiben

eines solchen am heutigen Tag, ats eine abschlägige

Antwort ansehen und ihre Heimreise -antreten würden.

Die Versammlung beschließt hierauf einmüthig, bey

ihrer gestrigen Verfügung zu verbleiben, und ben Be.
richt ihrer Commißion abzuwarten.

Sechste Sitzung, 12. Herbstmonat.
Präsident: Kühn.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an
sie eingelangte Schriften vor:

1. Memorial der Munizipalität und Gemcindskam.
mer von Zürich, über den allgemeinen Verfassungsent,
wurf sowohl, als über den besondern für den Canto»
Zürich.

2. Vorstellung der beyden Höfe Waldhausen und
Hägeln, im dermaligen Canton Baden, um Einver«
leibung in den Canton Zürich.

Instruktion für den Deputirten des Cantons

Unterwàn, bey der allgemeinen helvetischen Tag«
satzung.

Die in der Angelegenheit der Deputirten von Uri
und Schwy; niedergesezte Commißion erstattet folgen--
den Bericht:

B. Rcpresentänten! In Folge des von Ihnen er.
Haltenen Auftrags, hat die zu Untersuchung der Wah.
le» der Canlone Uri und Schwyz ernannte Commißion,
sich wiederholtermalen versammelt, und vor allem andern

getrachtet, die von der Tagsatzung nöthig erachtete

schriftliche Bestätigung der vorgelegte» Erklärung der

Bürger Müller und Reding zu erhallen.

Ihrem Erwarten gemäß, hat diese Förmlichkeit
keinen Anstand gefunden, und sie hat die Ehre, die

von diesen beyden Deputirten eigenhändig untcrzeich.
nete Erklärung zu den Acten zu legen.

Wenn nun hiedurch diejenigen Zweifel gehoben wer.
den, welche in Ansehung der Aeusserungen der ermeld«

ten Deputirten obgewaltet hatten, so nimt die Com.

mißivn keinen Anstand, über die wichtige Frage selbst

ihre Meynung zu eröffnen:

„Ob diese beyden Devutirte der Cantone Uri und

Schwyz, ungeachtet der von ihren Cantonstagsatzun.

gen unterla ssenen Eidesleistung können aufgenommen

werden? " ^
Unstreitig erhellet aus den der Commißion zvgcstcll.

ten Acten, und aus der Einsicht der von der Gesetz»

gebung erlassenen organischen Gesetzen, daß die Can-

tonaltagsatzungen beyder Cantone in ihren ersten Sitzun.
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gen dm vorgeschriebenen Eid nicht geleistet dcmun-

geachtet aber oie Wahlen in die allgemeine Tagsatzung

vorgenommen haben ; daß demnach ein wichtiges Erso.
dcrniß des Gesetzes unerfüllt geblieben /ey.

Allein wenn in Betrachtung gezogen wird» daß diese

CantonStagsatzungen bloß in Kraft und nach Anleitung
des Verfassungsentwmss znsammenbernffen worden,
daß die Distriktswahlmànner den vorgeschriebenen Eid
geleistet, und daß der Endzweck jenes organischen Ge-
setzcs vom -5. Juli gröstentheils nur die Verrichtn»-
gen der CantonaUagsatzungen betroffen;

Daß religiöse Bedenklichketten den grösten Einfluß
in diese Weigerung gehabt;

Daß die Vollmachten der Bürger Müller und Reding
ohne Einschränkung ausgestellt, und ihre Erwählung
aus dem Versassungsentwurf begründet sey;

Und daß wenn die Wahlen dieser Deputirlen erst

diesmal sollten ungiltig erklärt werden, zwey, jedem

Schweitzer ehrwürdige Cantone in der Mitte der all-

gemeinen helvetischen Tagsatzung unreprescnttrt bleiben,

und somit die allgemeine Vereinigung des Vaterlandes
gestört werden müßte.

Aus diesen Gründen, zu denen stch mehrere wich,
tige Betrachtungen sowohl in Betreff der innern Lage
der Revublik, als die obwaltenden äussern Verhält,
nisse anfügen, findet die Commißion einmülhig: daß

alle Mittel anzuwenden seyen, um Einigkeit, Ruhe,

und gegenseitiges Zutrauen zwischen den verschiedenen

Theilen Helveti-ns zu erzielen, und durch Aufnahme

der beyden Deputaten von Uri und Schwyz, das Band
allgemeiner Liebe und Zuneigung so fest als möglich

zu knüpfen. Die Commißion hat demnach die Ehre,

Ihnen Bürger Rcprescntanten, folgenden Decretsvor«

schlag zu beliebender Genehmigung vorzulegen:

Beschluß.
Die allgemeine helvetische Tagsatzung — nach an-

gehörtem Bericht ihrer zu Untersuchung der von den

Cantonallagsatzungen von Uri und Schwyz getroffenen

Wahlen, besonders niedergesezten Commißion;
In Erwägung daß die Erwählnng der Bürger

Müller und Reding durch die nach den Vorschriften
des Gesetzes vom 29. May 1801 versammelten Can»

tonstagsatzungcn vorgenommen worden;
In Erwägung, daß diese beyden Deputaten durch

ihre-unbeschränkten Vollmachten beauftragt find die

b.yd n Cantone Uri und Schwyz, nach Anleitung des

allgemeinen Verfassungsentwnrfs, in der helvetischen

Tegsatzung zu representiren 5

In Erwägung, daß die von diese» beyden CanlsnS-
Tagsatzungen verweigerte Eidesleistung, gröstentheils
religiösen Bedcnklichkeiten zuzuschreiben sey ;

In Erwägung endlich, daß die dießmalige Lage des

Vaterlands, die Vereinigung der Repräsentanten aller
Cantone erfodert, um eine Verfassung zu bearbeiten
und anzunehmen, die das öffentliche Wohl dauerhaft
gründen könne — bejchließt:

Die Bürger Müller und R e din g find als Re»
presentanten der Cantone Uri und Schwyz in die
allgemeine helvetische Tagsatzmig angenommen; in
welcher Eigenschaft sie sowohl âr Rechte als auch
aller Verbindlichkeiten der Nepresentanten der übri«

gen Cantone theilhaftig gemacht werden.
Nach vorgenommener Berathung wird dieser Beschluß

angenommen.

Die zu Entwerfnng eines Reglements für die Ver»
lammlung, niedergestzte Commißion, legt den Entwurf
desselben vor, der in der nächsten Sitzung behandelt
werden soll.

Voklziehungs-Rath.
Beschluß vom lo. September.

Der Vollziehungs - Rath — In Erwägung daß es

nöthig ist, mehrere über die durch den loten Artikel
des Gesetzes vom i,. Christmonat 1800 vorgeschriebene

Stcmplung der Journale, Zeitungen, Anzeigen u. s. w..
entstandene Zweifel zu heben — beschließt:

1. Unter der Benennung der durch den roten Art.
des Gesetzes vom ,5. Christmonat, dem Stempel
unterworfenen Journale und Zeitungen, fià alle Arten
von periodischen Denkschriften und Bcyblätter, die

blattweise oder in Heften auf bestimmte oder unbestimmte

Zeitscisten ausgetheilt oder versendet werden, begriffen
es mag min jedes besondere Blatt oder Heft einen

besondern Titel tragen, oder die nothwendige Folge
und Fortsetzung des vorhergehenden seyn. Vom Atem»

pel find allein ausgenommen diejenigen Blätter, die

ein einzigesmal im Monat, oder zwölfmal im Jahr
oder weniger erscheinen.

2. Unter der Benennung der durch den nemlichen

Artikel des obgenannten Gesetzes, dem Stempel unter»

worfcnen Kundmachungen. Anzeigen, Bericht, und

Anschlagzeddel, find begriffen alle Arten von Ankündi-

drgnngen, es sey von Schauspielen oder von öffentlichen

Steigerungen, alle Arten von Cirkular oder Umlauf.
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